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Bebauungsplan Nr. 1164 - Friedrichstraße / Nordstraße -  
 

 

 
B Planungsrechtliche Festsetzungen 
 

 
1. Festsetzungen für das WA-Gebiet 

 
1.1 Innerhalb des WA-Gebiets sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 

Tankstellen und Gartenbaubetriebe nicht Bestandteil dieses Bebauungsplans (§ 1 Abs. 6 
i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). 

 
2. Festsetzungen für das MI-Gebiet 

 
2.1 Innerhalb des MI-Gebiets sind folgende Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 

BauNVO nicht zulässig: Spielhallen und Wettbüros (§ 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). 
 
2.2 Innerhalb des MI-Gebiets sind Tankstellen und Gartenbaubetriebe nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 

i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). 
 
 

C Hinweise 
 

 
1 Eine Belastung des Bodens im Bereich des Grundstücks Friedrichstr. 10 / Friedrichschulstr. 

11 mit umweltgefährdenden Stoffen kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sollten 
bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder ähnlichen Maßnahmen schädliche Bodenverände-
rungen angetroffen werden, sind diese gemäß § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz NRW in 
Verbindung mit § 4 Bundesbodenschutzgesetz unverzüglich der Unteren Bodenschutzbe-
hörde der Stadt Wuppertal anzuzeigen.  

 
2 Zur Regelung der bodenschutzrechtlichen und -technischen Belange sowie der ordnungs-

gemäßen und schadlosen Entsorgung/Wiederverwertung der auf dem benannten Grund-
stück bewegten Bodenmassen ist die Untere Bodenschutzbehörde der Stadt Wuppertal im 
Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen. 

 
3 Erkenntnisse über das Vorkommen planungsrelevanter Arten im Plangebiet liegen nicht vor. 

Die Betroffenheit planungsrelevanter Arten ist bei Beeinträchtigungen des alten Gehölzbes-
tandes im Bereich des Grundstücks Friedrichschulstraße 15 nicht grundsätzlich auszuschlie-
ßen. Vor Beginn der Baumaßnahmen in diesem Bereich ist daher das Vorkommen planungs-
relevanter Arten erneut zu prüfen. Zum Schutz der planungsrelevanten Arten können im 
Baugenehmigungsverfahren Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung erforderlich wer-
den. Diese Maßnahmen sind mit der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Wuppertal ab-
zustimmen.   


